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22-6 - Phytohygienische Risiken beim Import von Solanaceaen aus Drittländern 
Plant health related risk connected with the import of solanaceaeous plants from third countries 
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Die Einfuhr von Pflanzen zum Anpflanzen aus der Familie der Solanaceae in die Europäische Union 
aus Drittländern ist entsprechend der Richtlinie 2000/29/EG untersagt (Anonym 2000). Grundsätz-
lich ist es aber möglich, einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung für die Einfuhr einfuhrverbote-
ner Pflanzen aus Drittländern bei der Europäischen Kommission zu stellen. Dafür müssen über 
eine Risikoanalyse alle verfügbaren fachlichen Daten zusammenzutragen werden, um das mit der 
Einfuhr verbundene Risiko der Einschleppung neuer Schadorganismen abzuschätzen. Verschiede-
ne deutsche Jungpflanzenproduzenten haben Interesse an der Beantragung einer Ausnahmege-
nehmigung für die Einfuhr von Petunien- und Calibrachoastecklingen bekundet und das Julius 
Kühn-Institut mit der Ausarbeitung der Risikoanalysen für insgesamt sieben Länder aus Afrika und 
Mittelamerika beauftragt. Über Fragebögen wurden erste Informationen zu den Betrieben und der 
Produktion der Stecklinge erhoben. Durch Besichtigungen der Pflanzenschutzdienste dieser Län-
der und der dort produzierenden Betriebe wurden weitere Daten für die Risikobewertung ge-
sammelt. Diese werden mit Recherchen zu den dort auftretenden Schadorganismen speziell an 
Solanaceaen ergänzt. Zusammen mit den Betrieben erfolgt die Ausarbeitung eines Hygieneproto-
kolls zur Produktion der Stecklinge. Dabei müssen folgende Eckpunkte besondere Berücksichti-
gung finden: 

 Ausstattung der Gewächshäuser 
 Produktionsabläufe 
 Desinfektionsvorgaben 
 Personalsschulungen  
 Kontrollen durch die Pflanzenschutzdienste der Länder 

Ein Schwerpunkt des Protokolls wird in der Vermeidung der Verbreitung von Viruserkrankungen 
und Bakterien liegen. Das Hygieneprotoll soll zusammen mit der Risikoeinschätzung über das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bei der Europäischen Kommission als Anla-
ge zum Antrag auf Ausnahmegenhmigung eingereicht werden. 
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